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Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche – Vereinbarung 
mit dem Land Hessen 
 
 
Die Rahmenvereinbarung zwischen dem Land Hessen, dem Hessischen Städtetag und 
dem Hessischen Landkreistagtag zur Umsetzung des Aktionsprogramms „Aufholen für 
Kinder und Jugendliche nach Corona“ zu den Säulen 3 und 4 wurde von den 
Vereinbarungspartnern unterzeichnet.  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Bestandteil der Vereinbarung sind auch die Budgets für die einzelnen Jugendamtsbezirke. 
Die Ausschüttung dieser kommunalen Mittel durch das Land erfolgt in einer ersten Charge 
voraussichtlich Anfang September 2021.Ebenfalls wurde mit dem Land ein Modus zur 
Mittelverwendung aus dem Bundesprogramm im Kontext der Aufstockung der 
Bundesstiftung Frühe Hilfen verabredet. 
 
Seit Unterrichtung zum Aufholprogramm des Bundes sind etliche Gespräche und 
Gremienberatungen zur Umsetzung in Hessen erfolgt. Die Gremien der Kommunalen 
Spitzenverbände Hessischer Städtetag und Hessischer Landkreistag haben den Säulen 3 
und 4 zugestimmt.  
 
Die als Anlage beigefügte Vereinbarung enthält die Fördersummen für die 
Programmbereiche Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) / Schulsozialarbeit sowie 
Ferienfreizeiten / Jugendarbeit / Kinder-und Jugendhilfe, dargestellt im jeweiligen 
Gesamtvolumen als auch in der Anlage zur Vereinbarung aufgeschlüsselten Budgets pro 
Jugendamt. Ein Zuweisungsschreiben des Landes geht den Städten und Landkreisen 
jeweils in Kürze zu.  
 
Die Auszahlungen erfolgen zum 01.09.2021 (+3 Tage), 01.03 und 01.09.2022 (jeweils die 
Hälfte des für das Jahr vorgesehen Betrags) sowie zum 01.03.2023. Die angegebenen 
Budgets werden somit in Chargen von jeweils einem Viertel des jeweiligen 
Jugendamtgesamtbudgets ausgezahlt. Der Maßnahmenbeginn ist rückwirkend zum 
01.07.2021 möglich.Einen Verwendungsnachweis stellt das Land zu einem späteren 
Zeitpunkt zur Verfügung.  
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In Kürze erfolgt eine Veröffentlichung von häufig gestellten Fragen und deren Antworten 
(FAQ) auf der Seite des HMSI.  
 
Frühe Hilfen  
 
Zu Säule 2 des Bundesprogramms – Maßnahmen zur Förderung der frühkindlichen 
Bildung – gehören die Frühen Hilfen. Während alle anderen Förderbereiche über eine 
Erhöhung der Umsatzsteueranteile der Länder finanziert werden, ist der anteilige Betrag in 
Höhe von 50 Mio. Euro bundesweit direkt in die Bundesstiftung Frühe Hilfen geflossen, um 
von dort an die Länder verteilt zu werden. Dazu wurde eine Zusatzvereinbarung zwischen 
Bund und Ländern geschlossen.  
 
Dem “Aufruf zur Antragstellung Frühe Hilfen: Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für 
Kinder und Jugendliche" 2021/2022“ ist u. a. der Gegenstand der Förderung zu 
entnehmen:  
 
Gefördert werden Personal- und Sachkosten ab dem 01.07.2021. Unter Nutzung bereits 
vorhandener Strukturen sollen Angebote geschaffen werden, die unmittelbar bei den 
Kindern, Jugendlichen und Familien ankommen. Die Verwendung der Mittel erfolgt 
entsprechend dem Zweck der Bundesstiftung Frühe Hilfen gemäß Artikel 3 der 
Verwaltungsvereinbarung. Insbesondere sollen folgende Maßnahmen ausgebaut und 
initiiert werden:  
 
a) Maßnahmen, die aufgrund der Verwaltungsvereinbarung und den geltenden Leitlinien 

der Bundesstiftung Frühe Hilfen förderfähig sind.  
b) Besondere Maßnahmen mit direktem Bezug zu den Frühen Hilfen, die einen 

Schwerpunkt auf die Entlastung und die besonders niedrigschwellige Erreichbarkeit der 
Familien zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie legen.  

c) Landesübergreifende und innovative Maßnahmen, die durch das Nationale Zentrum 
Frühe Hilfen fachlich koordiniert und unterstützt werden können. 

 
Der Antrag für 2021 ist bis zum 06.09.2021 beim Regierungspräsidium Kassel einzu-
reichen. 
 
Über den Vorschlag des Hessischen Städtetages hinsichtlich eines eigenen 
Landesprogramms „Aufholen Leben“ berät das Land noch. 
 
Wir bitten um Kenntnisnahme. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. M. Hofmeister 
 
Michael Hofmeister 
Referatsleiter 
 
 
 
Anlage 














	RS-0661-2021
	Anlage zu RS-0661-2021

